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Anregungen zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 164 „Düsseltalstraße/Karl-Niepenberg-Weg“ im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und der Beteiligung der Naturschutzverbände 
mit dem jeweiligen Prüfergebnis durch die Verwaltung 
 
Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 

vom 
Inhalt Prüfergebnis 

1 Kreis Mettmann 
- Landschaftsplanung 
   und –schutzrecht 
- Wasserwirtschaft 
- Umweltbezogener 
    Gesundheitsschutz 
- Straßen- und Hochbau 
- Brandschutz 

08.09.2011 Untere Wasserbehörde: Das Plangebiet befindet sich 
nicht innerhalb einer festgesetzten Wasserschutzzone. 
Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trenn-
verfahren. Die Niederschlagswasserableitung erfolgt 
über das RRB Hasenhaus in die kleine Düssel. Die Ab-
wasserbehandlung des Plangebietes erfolgt im Klär-
werk Gruiten des BRW. Durch die Änderung der Wohn-
bauflächen ist keine wesentliche Änderung des 
Abwasseranfalls zu erwarten. Es bestehen keine Be-
denken. 
Untere Bodenschutzbehörde: Die Böden innerhalb des 
Plangebietes werden gemäß Karte der schutzwürdigen 
Böden NRW des Geologischen Dienstes als besonders 
schutzwürdig aufgrund besonderer Funktionserfüllung 
verschiedener Bodenteilfunktionen bewertet. Ferner 
weist die Bodenfunktionskarte des Kreises Mettmann 
das Plangebiet als Bodenvorranggebiet aus. Die Böden 
zeichnen sich durch ihre besonders hohen Funktionser-
füllungen hinsichtlich der Bodenteilfunktion „Rege-
lungsfunktion im Wasser- und Stoffhaushalt“ sowie der 
Bodenfruchtbarkeit aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Umweltprüfung bzw. bei der Erarbeitung 
der Begründung zum Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinwiese und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die im Plangebiet als schutzwürdige be-
wertete Böden werden im Rahmen des Umweltberich-
tes – Schutzgut Boden – dargestellt und bewertet. Es 
wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Großteil des 
Plangebiet sich bereits im Geltungsbereich des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Nr. 138 „Gruiten-Ost, Ha-
senhaus“ einordnet. Innerhalb des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes sind Baugebiete (Allgemeine Wohn-
gebiete), Verkehrsflächen sowie in Randbereichen 
Grünflächen festgesetzt. Es wird daher bereits in Ein-
griff in den Boden planungsrechtlich vorbereitet. Im 
Rahmen der Aufstellung des Ursprungsbebauungsplans 
wurde auch dieser Eingriff in die Abwägung einge-
stellt. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
164 werden die Allgemeinen Wohngebiete, Verkehrs-
flächen und Grünflächen in Teilen überplant und mo-
difiziert. Ferner wird über den Geltungsbereich des 
Ursprungsbebauungsplanes hinaus der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 164 erweitert, um hier eine 
Grünfläche festzusetzen. Es kann somit festgestellt 
werden, dass durch die Ausweitung des Geltungsbe-
reiches und die Festsetzung einer Grünfläche die Bo-
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

 
 
 
 
 
 
Bislang landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen sind 
aufgrund der hohen Bodenfruchtbarkeit besonders 
schützenswert. Wenn auch eine anthropogene, land-
wirtschaftlich bedigte Vorbelastung der Böden anzu-
nehmen ist, müssen diese Böden mit einer sehr hohen 
natürlichen Ertragsfähigkeit trotzdem erhalten blei-
ben. Es wird auf die Vorsorgepflichten und –grundsätze 
gemäß §§ 1, 7 Bundesbodenschutzgesetzt verwiesen. 
Ferner sind nach Landesbodenschutzgesetz diese Bö-
den besonders zu schützen. Die Belange dieses schutz-
würdigen Bodens sind bei Inanspruchnahme in beson-
derem Maße zu prüfen und zu bewerten und im 
Rahmen der Eingriffsregelung entsprechend zu berück-
sichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

denteilfunktion „Regelungsfunktion im Wasser- und 
Stoffhaushalt“ nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
Lediglich kann die Bodenteilfunktion Bodenfruchtbar-
keit durch die festgesetzten Grünflächen nicht ausge-
schöpft werden.    
 
Wie zuvor ausgeführt besteht für den westlichen und 
nordwestlichen Teil des Geltungsbereiches bereits 
Planungsrecht durch den Bebauungsplan Nr. 138. Le-
diglich durch die Erweiterung des Plangebietes im 
südöstlichen Teil werden ergänzend Grünflächen auf 
vormaligen landwirtschaftlichen Flächen festgesetzt. 
Da innerhalb der Grünflächen nur untergeordnet Ver-
siegelungen zu verzeichnen sind, können die Boden-
funktionen weitgehend erhalten bleiben. Die Boden-
funktion Bodenfruchtbarkeit kann dagegen durch die 
Festsetzung der Grünflächen als Potenzial nicht in 
dem Maße ausgeschöpft werden, wie es bei einer 
landwirtschaftlichen Nutzung der Fall wäre. Diesbe-
züglich ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die heuti-
ge landwirtschaftliche Fläche südöstlich des Plange-
bietes bereits durch den rechtskräftigen 
Bebauungsplan auf eine kleinere Inselfläche reduziert 
wurde. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist daher 
bereits eingeschränkt. Ferner wird darauf hingewie-
sen, dass vorgenannte landwirtschaftliche Fläche im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Haan als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz und 
Parkanlage dargestellt ist. Ziel der Stadt Haan ist so-
mit die Entwicklung einer Grünfläche zwischen der 
Wohnbaufläche Hasenhaus und der in den vergangen 
Jahren realisierten Ortsumgehung. Diese Darstellung 
der Gründzüge der Bodennutzung wird nach wie vor 
als planerisch richtig und zielführend angesehen, da 
eine klare Zonierung und Abgrenzung der unterschied-
lichen Nutzungen erfolgen kann. Somit wurde die In-
anspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen auf 
Ebene des Flächennutzungsplanes bereits mit vorge-
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

 
 
Weitere Hinweise und Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen werden aufgelistet.  
 
In Bezug auf Altlasten liegen keine Erkenntnisse vor, es 
werden keine Hinweise oder Anregungen vorgebracht.  
 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: In den Plangebiet ist 
vorgesehen, einen Kindergarten und einen Ortsteil-
spielplatz mit Kleinkinderspielfläche und einem Klein-
spielfeld zu errichten. Es wird angeregt die Verträg-
lichkeit des Kleinspielfeldes mit den vorhandenen und 
geplanten Wohngebäuden gutachterlich untersuchen zu 
lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nanntem Ergebnis abgewogen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den 
Anregungen wird gefolgt. Zunächst wird darauf hinge-
wiesen, dass die Planung eines Kindergartenstandortes 
innerhalb des Plangebietes nicht mehr Gegenstand des 
Bauleitplans ist. In Bezug auf das geplante Kleinspiel-
feld (Bolzplatz) wurde bereits in der schalltechnischen 
Untersuchung bei dem vorausgegangenen Bauleitplan-
verfahren (Bebauungsplan Nr. 138) ein optionaler 
Spielplatz mit Bolzplatz berücksichtigt. Unter Berück-
sichtigung eines Allwetterkleinspielfeld, wird für ei-
nen Bolzplatz ein erforderlicher Mindestabstand bei 
einer freien Schallausbreitung von 45 m zu Allgemei-
nen Wohngebieten und 75 m zu reinen Wohngebieten  
als erforderlicher Mindestabstand definiert. In der 
schalltechnischen Untersuchung wird aufgrund der 
Ergebnisse empfohlen, dass ein Bolzplatz augrund der 
erforderlichen Abstände im unmittelbaren Nahbereich 
der K20n vorgesehen werden sollte. Dieser Empfeh-
lung wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplanes 
gefolgt. Der Standort des Spielplatzes bzw. Bolzplat-
zes liegt im Nahbereich der K20n und kann einen Ab-
stand von deutlich über 45 m zu den nächsten Allge-
meinen Wohngebieten und über 75 m zu den reinen 
Wohngebieten aufweisen. Somit kann auf Ebene des 
Bebauungsplanes ein verträgliches Nebeneinander der 
schutzwürdigen Wohnnutzung und der Freizeitnutzung 
erkannt werden. Auch wenn der Standort und die Be-
schaffenheit des Bolzplatzes noch nicht im Detail fest-
stehen, ist der Bebauungsplan nach den vorliegenden 
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

 
 
 
 
 
 
Die Geräuschentwicklung des Kindergartens und des 
Kleinkinderspielplatzes ist als sozialadäquat zu akzep-
tieren.  
 
 
Kreisgesundheitsbehörde: In der Begründung wird auf 
eine noch zu erstellende Schalluntersuchung für den 
neu vorgeschlagenen Ortsteilspielplatz verwiesen. Es 
wird um Vorlage der Schalluntersuchung gebeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schalltechnischen Ergebnissen  vollziehbar. Im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens ist ferner für die 
konkrete Planung die Einhaltung der Immissionsricht-
werte nachzuweisen und entsprechende Auflagen 
vorzugeben. 
 
Die Hinwiese werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den 
Anregungen wird gefolgt. Klarstellend wird darauf 
hingewiesen, dass eine schalltechnische Untersuchung 
diesbezüglich existiert. In Bezug auf das geplante 
Kleinspielfeld (Bolzplatz) wurde bereits in der schall-
technischen Untersuchung bei dem vorausgegangenen 
Bauleitplanverfahren (Bebauungsplan Nr. 138) ein 
optionaler Spielplatz mit Bolzplatz berücksichtigt. 
Unter Berücksichtigung eines Kleinspielfeldes, wird für 
einen Bolzplatz ein erforderlicher Mindestabstand bei 
einer freien Schallausbreitung von 45 m zu Allgemei-
nen Wohngebieten als erforderlicher Mindestabstand 
definiert. In der schalltechnischen Untersuchung wird 
aufgrund der Ergebnisse empfohlen, dass ein Bolzplatz 
augrund der erforderlichen Abstände im unmittelba-
ren Nahbereich der K20n vorgesehen werden sollte. 
Dieser Empfehlung wurde bei der Aufstellung des Be-
bauungsplanes gefolgt. Der Standort des Spielplatzes 
bzw. Bolzplatzes liegt im Nahbereich der K20n und 
kann einen Abstand von deutlich über 45 m zu den 
nächsten Allgemeinen Wohngebieten und 75 m  zu den 
Reinen Wohngebieten im Süden aufweisen. Somit kann 
auf Ebene des Bebauungsplanes ein verträgliches Ne-
beneinander der schutzwürdigen Wohnnutzung und 
der Freizeitnutzung erkannt werden. Auch wenn der 
Standort und die Beschaffenheit des Bolzplatzes noch 
nicht im Detail feststehen, ist der Bebauungsplan nach 



 5

Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

 
 
 
 
 
 
Um eine frühzeitige Beteiligung des Gesundheitsamtes 
im Baugenehmigungsverfahren für den neu geplanten 
Kindergarten wird gebeten. 
 
 
Untere Landschaftsbehörde: Das Vorhaben liegt teil-
weise im Geltungsbereich des Landschaftsplanes und 
im Entwicklungsziel „Anreicherung“. Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete werden nicht überplant. Es ist die 
Beteiligung des Beirates, des ULAN-Fachausschusses 
sowie des Kreisausschusses für die Zurücknahme des 
Landschaftsplanes beabsichtigt.  
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung ist eine gutachterliche 
Aussage zu tätigen, ob im Plangebiet Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten streng geschützter Arten sowie euro-
päischer Vogelarten betroffen sind. Im Fundortkataster 
der unteren Landschaftsbehörde sind derzeit im Plan-
gebiet keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten pla-
nungsrelevanter Arten bekannt. Sofern keine Vorkom-
men geschützter Arten bekannt oder keine negativen 
Auswirkungen auf diese Arten zu erwarten sind, ist das 
Vorhaben zulässig. Es sind die voraussichtlich erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes in der Abwägung zu berücksichtigen. Zur Abar-
beitung des möglichen Ausgleichsbedarfs soll ein land-

den vorliegenden schalltechnischen Ergebnissen  voll-
ziehbar. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
ist ferner für die konkrete Planung die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte nachzuweisen und entsprechen-
de Auflagen vorzugeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Planung eines 
Kindergartenstandortes innerhalb des Plangebietes 
nicht mehr Gegenstand des Bauleitplans ist. 
 
 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Pla-
nung eines Kindergartenstandortes innerhalb des 
Plangebietes nicht mehr Gegenstand des Bauleitplans 
ist. Anstatt eines Kindergartens ist die Festsetzung 
eines Allgemeinen Wohngebietes an der betroffenen 
Stelle geplant. Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
die Festsetzung von Grünflächen innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Landschaftsplanes vorgesehen ist. 
Hier kann jedoch nach Abstimmung mit der Unteren 
Landschaftsbehörde die Doppeldeckung im Land-
schaftsplan verbleiben.  
 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen, den Anregungen wird gefolgt. Bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine Umwelt-
prüfung vorgenommen, die Ergebnisse und die Bewer-
tung der Umweltprüfung ist im Umweltbericht wie-
dergegeben. Ferner wurde eine artenschutzrechtliche 
Potenzialabschätzung in Abstimmung mit der unteren 
Landschaftsbehörde durchgeführt. Im Ergebnis der 
artenschutzrechtlichen Prüfung werden keine Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten geschützter (planungsre-
levanter) Arten durch das Vorhaben zerstört. Auch 
wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ein 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag erarbeitet. Den 
Anregungen kann gefolgt werden.  
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Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 
vom 

Inhalt Prüfergebnis 

schaftspflegerischer Fachbeitrag erarbeitet werden.  
 
 
Planungsrecht: Die Planungsmaßnahme entspricht den 
derzeitigen FNP-Darstellungen. Damit kann der Be-
bauungsplan aus den Darstellungen des wirksamen FNP 
entwickelt werden.  
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7 Geologischer Dienst NRW 03.08.2011 Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet sich 
im Übergangsbereich zu verkarstungsfähigem Kalkstein 
befindet, in dem unterirdische Hohlräume nicht auszu-
schließen sind. Es werden zusätzliche Baugrundunter-
suchungen für die zusätzlichen Bauflächen empfohlen. 
 
 
  
 
Aus hydrogeologischer Sicht wäre es sinnvoll, die Grün-
flächen über dem Karstgrundwasserleiter anzulegen. 
 
 
Das Plangebiet befindet sich in Erdbebenzone 0 mit der 
Untergrundklasse R. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und in 
der Bearbeitung des Umweltberichts berücksichtigt. 
Da durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ledig-
lich in einem geringfügigen Maße im Randbereich zu-
sätzliche Baugebiete geschaffen werden sollen, wird 
zunächst von einer Baugrunduntersuchung abgesehen. 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind wei-
tere Untersuchungen angestrebt.  
 
Nach Sichtung des Kartenmaterials liegen die geplan-
ten Grünflächen oberhalb des Karstgrundwasserlei-
ters. Den Anregungen kann gefolgt werden.  
 
Der Hinweis zur Erdbebenzone wurde in die Begrün-
dung zum Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. 

11 Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW 

21.10.2011 Keine Anregungen und Bedenken.  

14 LVR Rheinisches Amt für Bo-
dendenkmalpflege 

30.08.2011 Konkrete Hinweise auf die Existenz von Bodendenkmä-
lern liegen für das Plangebiet derzeit nicht vor. Beden-
ken und Anregungen werden deshalb im Rahmen des 
Verfahrens nicht vorgebracht. Auf die §§ 15, 16 Denk-
malschutzgesetz NW wird verwiesen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Be-
bauungsplan wird auf die Meldepflicht hingewiesen. 

15 BRW Bergisch-Rheinischer 
Wasserverband 

01.08.2011 Keine Anregungen und Bedenken.  

20 PLEdoc GmbH 27.07.2011 Keine Anregungen und Bedenken.  
30 Rheinbahn  23.08.2011 Keine Anregungen. Hinweis auf die vorhandene ÖPNV-

Anbindung Linie 742 mit der Haltestelle Gartenstraße.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

34 
 

Wehrbereichsverwaltung 
West 

12.08.2011 Keine Anregungen und Bedenken.  
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vom 
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53 
 

AGNU Haan e.V. 08.08.2011 
19.08.2011 

Es ist eine artenschutzrechtliche Untersuchung durch-
zuführen. Im Bereich der bestehenden Brache können 
sich streng geschützte Arten wie die Zauneidechse 
angesiedelt haben. Weiterhin nutzen Fledermausarten 
gerne den Luftraum über blütenreichen Ruderalfluren 
zur Insektenjagd. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine artenschutz-
rechtliche Bewertung erfolgen muss, anderseits liegt 
ein Rechtsmangel vor. Es ist mindestens eine arten-
schutzrechtliche Vorprüfung vorzusehen.  

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen, den Anregungen wird gefolgt. Bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes wurde eine Umwelt-
prüfung vorgenommen, die Ergebnisse und die Bewer-
tung der Umweltprüfung ist im Umweltbericht wie-
dergegeben. Ferner wurde eine artenschutzrechtliche 
Potenzialabschätzung in Abstimmung mit der unteren 
Landschaftsbehörde durchgeführt. Im Ergebnis der 
artenschutzrechtlichen Prüfung kann festgehalten 
werden, dass bei Umsetzung des Vorhabens keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter (pla-
nungsrelevanter) Arten zerstört werden. Ferner wer-
den keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bei 
Umsetzung des Vorhabens erfüllt.   
 

     
 








































